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für Recht erkannt:


Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 22. Februar 2011 - 6 K 1080/10 - geändert. Die Klage wird im Übrigen abgewiesen. 

Die Anschlussberufung der Klägerin wird verworfen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird zugelassen.
Tatbestand
Die Klägerin wendet sich  gegen die Heranziehung zu Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge.1

Sie ist Eigentümerin von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet S....../ P........, das in dem nördlich von der Bahnlinie L...... - T....., südlich von der Bundesstraße.. und östlich von der Verbindungsstraße S...... - P........ gebildeten Dreieck liegt. Im Jahr.... erließen die früheren Gemeinden S...... und P........ den Bebauungsplan  „Zweckverband G........................ S......- P........“, der die gesamte Fläche dieses Dreiecks erfasst und im Wesentlichen Gewerbegebiete und eingeschränkte Gewerbegebiete sowie Verkehrsflächen festsetzt. Die Verkehrsflächen in der Planzeichnung weisen innerhalb des Gebiets - abgesehen von den Einmündungen in die Verbindungsstraße S...... - P........ - eine vollkommen gleiche Gestaltung auf; Gehwege sind auf beiden Seiten vorgesehen. Im Textteil des Bebauungsplans wird unter Nummer 4 darauf hingewiesen, dass die Abmessungen des Regelstraßenprofils der zeichnerischen Darstellung in Anlage 1 zu entnehmen seien. Dieses Regelstraßenprofil enthält einen Vertikalschnitt sowie eine Draufsicht, jeweils mit Maßangaben. Darin sind Gehwege und Straßenlaternen auf beiden Straßenseiten eingezeichnet. .... wurde die Teilfläche von der Ortsverbindungsstraße bis einschließlich der westlich gelegenen P.......... durch den vorzeitigen Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet S....../ P........“ der Beklagten dahingehend überplant, dass neben am Rand gelegenen Gewerbegebietsflächen Industriegebietsflächen und eingeschränkte Industriegebietsflächen festgesetzt werden. Bei der Darstellung der Verkehrsflächen folgt die Planzeichnung dem Bebauungsplan von..... Im Textteil findet sich der Hinweis, dass die öffentlichen Straßenverkehrsflächen gemäß Planeinschrieben festgesetzt seien. Entlang der Erschließungsstraßen seien gemäß Planeinschrieben Gehwege festgesetzt. In der Begründung des Plans wird u. a. ausgeführt, für den bereits voll erschlossenen Bereich des von den Gemeinden S...... und P........ .... gemeinsam aufgestellten Bebauungsplans solle eine Anpassung an die gegenwärtige Bestands- und Bedarfssituation erfolgen. Eine ansiedlungswillige Firma wolle eine Asphaltmischanlage errichten. Die Grundflächen-, Geschoßflächen- und Vollgeschosszahlen seien aus dem Bebauungsplan.... entnommen worden. Im Zuge der Realisierung des genehmigten Bebauungsplans seien "bereits die Erschließungsstraßen in Teilabschnitten mit bituminöser Decke sowie die festgesetzten Parkstreifen für Personenkraftwagen und einige Fußwege angelegt" worden. 2

Die Satzung der Beklagten über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 21. September 2006 sieht in § 3 Abs. 1 vor, dass der beitragsfähige Erschließungsaufwand nach den tatsächlichen Kosten ermittelt wird. Der umlagefähige Erschließungsaufwand wird auf die Grundstücke gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 nach Nutzungsflächen verteilt, die sich durch Vervielfachung der Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor ergeben (Satz 2). Dabei werden Bruchzahlen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 bis einschließlich 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. Der Nutzungsfaktor beträgt bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,0 und steigt mit jedem zusätzlichen Geschoss um 0,5. Bei Grundstücken, bei denen der Bebauungsplan eine Geschossflächenzahl und eine Grundflächenzahl festsetzt, gilt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 als Geschosszahl die Grundflächenzahl addiert mit der Geschossflächenzahl. § 16 führt die Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen auf. Danach sind Straßen, Wege und Plätze endgültig hergestellt, wenn sie eine Decke neuzeitlicher Bauweise aufweisen, entwässert und beleuchtet werden. Gehwege, Radwege und Parkflächen sind hergestellt, wenn sie diese Merkmale aufweisen und eine Abgrenzung zur Fahrbahn und ggf. gegeneinander haben. Grünflächen sind hergestellt, wenn sie gärtnerisch gestaltet sind. 3

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18. Dezember 2006 bestimmte die Beklagte für einen Teil des Gewerbegebiets und für mehrere Erschließungsanlagen ein Abrechnungsgebiet. Es umfasst neben den vom Bebauungsplan.... erfassten Grundstücken auch eine Reihe jenseits der P.......... gelegener Grundstücke sowie die an die E.............. in ihrer damaligen und heutigen Ausdehnung angrenzenden Grundstücke.4

Mit Bescheid vom 30. November 2006 zog sie die Klägerin für das im Grundbuch von P........ (Grundbuchamt E........) auf Blatt... unter der laufenden Nr. .. eingetragene Flurstück F1.... mit 2.828 m2, das an die E.............. angrenzt, zu Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag in Höhe von 29.990,94 € heran. Dabei ging sie - ohne Berücksichtigung der Rundungsregel in § 6 Abs. 1 Satz 2 sowie der Regelung der Nutzungsfaktoren in Absatz 3 - von einem Faktor von 3,2 und einem Beitragssatz von 3,314063 €/m2 aus. Die Klägerin legte am 7. Dezember 2006 Widerspruch ein. Auf Anfrage der damaligen Widerspruchsbehörde, ob eine Fertigstellung der Anlagen binnen vier Jahren zu erwarten sei, teilte die Beklagte mit Schreiben vom 4. Oktober 2007 mit, dass noch ca. 3.160 m² Gehweg gepflastert und ungefähr 70 Straßenleuchten aufgestellt werden müssten. Der Bau dieser Teilanlagen sei für die Haushaltsjahre 2008/2009 geplant. Die Höhe der Vorauszahlung für das Grundstück wurde im Widerspruchsbescheid vom 13. Februar 2008 um 30 % auf 20.993,66 € vermindert. Die Beklagte sei gemäß ihrer Satzung nur befugt, 70 % des zu erwartenden Erschließungsbeitrags im Wege der Vorausleistung festzusetzen. 5

Hiergegen hat die Klägerin am 17. März 2008 Klage zum Verwaltungsgericht Leipzig erhoben. Am 25. September 2008  hat die Beklagte mit einem Teilaufhebungsbescheid die Vorauszahlung reduziert. Die Ermittlung der Nutzungsflächen sei insgesamt fehlerhaft gewesen. Eine Neuberechnung der Nutzungsflächen habe zu ihrer Verringerung und damit zu einer Erhöhung des Beitragssatzes auf 5,1687156 €/m2 geführt. Auch die Bestimmung der Nutzungsfläche des betroffenen Grundstücks sei fehlerhaft gewesen. Unter Berücksichtigung von §§ 6, 7 der Satzung ergäben sich drei Vollgeschosse sowie ein Nutzungsfaktor von 2,0. Dies führe zu einem voraussichtlicher Beitrag von 29.234,26 € und einer Vorausleistung in Höhe von 70 % dieses Betrags, d. h. 20.463,98 €. 6

In Höhe der Differenz zur zuvor festgesetzten Vorausleistung hat das Verwaltungsgericht das Verfahren nach übereinstimmender Erledigungserklärung eingestellt. Im Übrigen hat es der Klage stattgegeben und den Vorauszahlungsbescheid in Gestalt des Widerspruchsbescheids und des Teilaufhebungsbescheids aufgehoben. Zwar spreche alles dafür, dass aufgrund der vorgenommenen Erschließungsarbeiten das Grundstück der Klägerin erschließungsbeitragspflichtig werden werde. Auch seien von der Beklagten die zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur erhaltenen Fördermittel bei der Berechnung des Aufwands zutreffend unberücksichtigt geblieben, weil die Fördermittel nicht an die Eigentümer von Grundstücken weitergegeben werden dürften, wenn sich auf deren Grundstücken keine förderfähigen Betriebe ansiedelten. Die Beklagte habe die Höhe der zu erwartenden Erschließungsbeiträge jedoch fehlerhaft ermittelt, weil die Voraussetzungen für die Bildung einer Erschließungseinheit nicht vorlägen. Die in dem gebildeten „Abrechnungsgebiet“ befindlichen Erschließungsanlagen seien funktionell nicht voneinander abhängig. Sämtliche Verkehrsanlagen verfügten über mindestens zwei verschiedene Zufahrtsmöglichkeiten zur Verbindungsstraße „S......- P........“, von welcher aus der Anschluss an das weitere Straßennetz erfolge, so dass es sich nicht um abhängige Stichstraßen oder Ringstraßen handele. Allein der Umstand, dass alle Verkehrsanlagen im Rahmen einer Baumaßnahme hergestellt worden seien und sie gemeinsam das Gewerbegebiet erschlössen, reiche für die Bildung einer Erschließungseinheit nicht aus. Die Beklagte hätte deshalb für jede einzelne Erschließungsanlage den zu erwartenden Erschließungsbeitrag ermitteln und davon ausgehend die Höhe der Vorausleistungen bestimmen müssen. Wegen des Aufwands, der erforderlich sei, um die voraussichtlichen Herstellungskosten für die einzelnen Erschließungsanlagen zu ermitteln, müsse der Bescheid insgesamt aufgehoben werden. 7

Die Beklagte hat beantragt, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig zuzulassen und zur Begründung u. a. ausgeführt, dass sie die Bildung eines Abrechnungsgebiets nach wie vor für rechtmäßig halte. Gleichwohl habe sie vorsorglich mit Eilbeschluss des Bürgermeisters vom 18. April 2011 für die E........-, G.....- und V.............. Abschnitte gemäß § 130 Abs. 2 Satz 1 BauGB gebildet und einzelne Abrechnungsgebiete für diese Abschnitte sowie die P....- und M........... festgelegt. Bei den Abschnitten handle es sich um die Teilbereiche, in denen  die Straßenflächen bereits eine Asphaltdecke aufwiesen. Ihr Gemeinderat habe diesem Eilbeschluss in seiner Sitzung vom 27. Juni 2011 zugestimmt. Im Rahmen einer Neuberechnung habe sie den Erschließungsbeitrag bezogen auf die Erschließungsanlage „E.............., 1. Abschnitt“ ermittelt. Dabei habe sich ergeben, dass der mit dem angefochtenen Bescheid festgesetzte Vorausleistungsbetrag für das Grundstück in Höhe von 20.463,98 € rechtmäßig sei. Bei Zuordnung der Kosten für Gehwege, Beleuchtung, Entwässerung und die Zufahrten jeweils zu den betreffenden Straßenzügen sowie prozentualer Aufteilung der Kosten für den Straßenbau (ohne Gehwege) und des straßenbegleitenden Grüns sowie der Planungs- und Kreditbeschaffungskosten in Abhängigkeit von der jeweiligen Straßenlänge, Aktualisierung der Kostenschätzungen für die noch zu errichtenden Gehwege und die Straßenbeleuchtung und Berücksichtigung der bislang nicht geltend gemachten Fremdkapitalkosten ergäben sich für die E.............. ein Beitragssatz von 5,61 €, für das betroffene Grundstück ein Beitrag von voraussichtlich 31.730,16 €, was zu einer Vorauszahlung von 22.211,11 € führe. 8

Der Senat hat mit Beschluss vom 27. September 2013 - 5 A 322/11 - die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig zugelassen. 9

Zur Begründung ihrer Berufung führt die Beklagte aus, der Vorauszahlungsbescheid vom 30. November 2006 in der Fassung des Widerspruchsbescheids und des Teilaufhebungsbescheids sei rechtmäßig und die Klage deshalb abzuweisen. Ihr Bürgermeister habe gemäß § 52 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO die Abschnittsbildung und die Bildung von Abrechnungsgebieten im Gewerbegebiet S......- P........ mit Eilbeschluss vornehmen dürfen. Zudem habe der Bürgermeister der Beklagten dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 23. Juni 2011 seine Entscheidung mitgeteilt. In dieser Sitzung habe der Gemeinderat der Abschnittsbildung sowie der Bildung von Abrechnungsgebieten, wie sie vom Bürgermeister zuvor vorgenommen worden sei, zugestimmt. Da die Kosten für den Straßenbau in allen Erschließungsanlagen gleich seien, hätten sie auf die einzelnen Erschließungsanlagen prozentual umgelegt werden dürfen. 2006 und 2008 sei mit einer Fertigstellung der vollständigen Verkehrsanlagen im Abrechnungsgebiet zu rechnen gewesen. Dies ergebe sich aus ihrem Schreiben an die Widerspruchsbehörde sowie aus der Tatsache, dass im Haushaltsplan 2008 für die Resterschließung des Gebiets ein Betrag von 125.000 € eingestellt worden sei. Nachdem die Klägerin Klage erhoben habe, habe sie aber die Fertigstellung der restlichen Erschließungsanlagen bis zu einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung über die Vorausleistungen verschoben. Die Erschließungsanlagen seien alle noch nicht vollständig hergestellt. 10

Die Beklagte beantragt,11

das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 22. Februar 2011 - 6 K 1080/10 - zu ändern und die Klage im Übrigen abzuweisen sowie das Urteil hinsichtlich der Kosten für sofort vollstreckbar zu erklären und
den Hilfsantrag abzuweisen. 
Die Klägerin beantragt, 12

die Berufung zurückzuweisen,
hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, aus den Vorausleistungsbescheiden die Vollstreckung zu betreiben. 
Sie trägt vor, der Eilbeschluss des Bürgermeisters der Beklagten vom 18. April 2011 sei rechtswidrig. Die Abschnittsbildung falle in die Organzuständigkeit des Gemeinderats; es handele sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Dem Eilbeschluss des Bürgermeisters habe die Eilbedürftigkeit gefehlt. Die Abschnittsbildung hätte im Gemeinderat bis zu einer ohne Frist und formlos einberufenen Gemeinderatssitzung aufgeschoben werden können. Darüber hinaus habe es an einer Information des Gemeinderats über die Gründe der Eilentscheidung gemäß § 52 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO gefehlt. Zudem sei der Eilbeschluss zu unbestimmt. Er enthalte dreimal die Beschlussfassung über eine Abschnittsbildung. Weiter enthalte er aber auch noch die Bildung von fünf Abrechnungsgebieten. Es werde nicht ersichtlich, wie diese beiden Beschlussteile zueinander im Verhältnis stünden. Die Umlage der Gesamtbaukosten auf die einzelnen Erschließungsanlagen sei nur dann möglich, wenn ein Fall vorgelegen habe, in dem wegen völliger Gleichheit der örtlichen Umstände und der Bauausführung in den Straßen eine Gesamtabrechnung möglich sei. Eine völlige Gleichheit der örtlichen Umstände und der Bauausführung sei aber nicht gegeben. Die Beklagte hätte deshalb für jede einzelne Straße die Kosten abrechnen müssen, was sie jedoch nicht getan habe. Vielmehr habe das beauftragte Ingenieurbüro nur die Kosten für die Zufahrtsbereiche, die Straßenentwässerung und für die Befestigung des Gehwegs sowie die Kosten für die Straßenbeleuchtung den einzelnen Straßenzügen konkret zugeordnet. Die verbleibenden Herstellungskosten habe es anhand der Straßenlänge auf die einzelnen Erschließungsanlagen umgelegt. Dem Ingenieurbüro hätten nicht die vollständigen Bauunterlagen vorgelegen. Zudem seien die Erschließungsanlagen seit mehreren Jahren vollständig hergestellt, so dass keine Vorausleistungen mehr erhoben werden könnten. Wegen der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen sei auch eine Abschnittsbildung nicht mehr möglich gewesen. Nach der endgültigen Herstellung könnten auch die Zinsen für Fremdkapital nicht mehr zu den Herstellungskosten gerechnet werden. 13

Der Senat hat Beweis erhoben durch die Inaugenscheinnahme der Verkehrsanlagen. Auf das Protokoll der Inaugenscheinnahme vom 9. Dezember 2014 wird verwiesen.14

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakte des vorliegenden Verfahrens, die Gerichtsakten der Parallelverfahren mit den Aktenzeichen 5 A 625/13 bis 5 A 644/13, die Gerichtsakte des Verwaltungsgerichts Leipzig mit dem Aktenzeichen 6 K 255/08 sowie die von der Beklagten zu diesen Gerichtsverfahren vorgelegten Verwaltungsvorgänge verwiesen. 15

Entscheidungsgründe
1. Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet. Das Verwaltungsgericht hat den angegriffenen Vorausleistungsbescheid - soweit er noch Gegenstand des Berufungsverfahrens ist - zu Unrecht aufgehoben. Der Bescheid ist insoweit rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).16

Gegenstand im Berufungsverfahren ist der Vorauszahlungsbescheid der Beklagten vom 30. November 2006 in der Fassung des Widerspruchsbescheids des ehemaligen Landratsamts Delitzsch vom 13. Februar 2008 und des Teilaufhebungsbescheids vom 25. September 2008, also noch eine Vorausleistung in Höhe von 20.463,68 €. Im Übrigen haben die Beteiligten das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht übereinstimmend für erledigt erklärt. Insoweit ist das Urteil nicht angegriffen und auch nicht zulässigerweise angreifbar. 17

Gemäß § 133 Abs. 3 Satz 1 BauGB können für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht im vollen Umfang entstanden ist, Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags verlangt werden, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Voraussetzung für Vorausleistungen sind somit: Absehbarkeit der endgültigen Herstellung (c), Genehmigungserteilung oder Herstellungsbeginn (d) und  eine sachliche Beitragspflicht darf noch nicht vollständig entstanden sein (e). Hinzukommen muss eine gültige Beitragssatzung, aus der sich die Höhe der endgültigen Beitragsforderung ergibt, die die Höhe der Vorausleistung begrenzt (a), sowie die die Beitragserhebung rechtfertigenden Sondererschließungsvorteile (b). Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung von Vorausleistungen vor, kann eine Vorausleistungspflicht durch Bescheid in der in der Satzung vorgesehenen Höhe begründet werden (f). 18

a) Gegen die Wirksamkeit der Satzung der Beklagten über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 21. September 2006 bestehen keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken. 19

Formelle Mängel sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Auch in materieller Hinsicht ist die Satzung nicht zu beanstanden. Dies gilt auch für den in § 7 Abs. 1 vorgesehenen Maßstab für die Ermittlung des Nutzungsmaßstabs bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine Geschossflächenzahl und eine Grundflächenzahl festsetzt. Diese Vorschrift kommt im vorliegenden Fall zur Anwendung, da sowohl der Bebauungsplan aus dem Jahr.... als auch der Bebauungsplan aus dem Jahr.... Grund- und Geschossflächenzahlen festsetzen. Die Vorschrift sieht eine Addition aus Grundflächen- und Geschossflächenzahl vor. Die Summe gilt als Geschosszahl und führt über § 6 Abs. 3 zum entsprechenden Nutzungsfaktor. Die Geschossflächenzahl, die angibt, wie viele Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind (vgl. § 20 Abs. 2 BauNVO), ist als Maßstab zur Ermittlung des erschließungsbeitragsrechtlichen Vorteils sehr gut geeignet. Je höher die Geschossflächenzahl ist, desto größer ist die Wohn- oder Gewerbegrundfläche, die auf dem Grundstück verwirklicht werden kann. Je größer diese Fläche ist, desto mehr Personen können typischerweise auf dem Grundstück wohnen oder arbeiten. Dementsprechend steigt auch die Inanspruchnahme der Verkehrsflächen durch die auf dem Grundstück wohnenden oder arbeitenden Personen sowie Besucher. Etwas ungewöhnlich ist, dass hier zur Geschossflächenzahl noch die Grundflächenzahl, die angibt, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind (vgl. § 19 Abs. 1 BauNVO), addiert wird. Die Grundflächenzahl ist nur zusammen mit der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse ein - eigener - Maßstab für die bauliche Nutzbarkeit. Die Beklagte hat aber in dem erstinstanzlichen Verfahren mit dem Aktenzeichen 6 K 255/08 (dort AS 301), das sich durch Rücknahme des Bescheids erledigt hat, nachvollziehbar begründet, warum sie die Addition in der Satzung vorgesehen hat. Hätte sie allein auf die Geschossflächenzahl abgestellt, hätte sich unter Berücksichtigung ihrer Rundungsregel zur Ermittlung des Nutzungsfaktors in § 6 Abs. 1 Satz 3 Erschließungsbeitragssatzung ergeben, dass die Grundstücke mit der Geschossflächenzahl 1,6, 1,8 und 2,4 in die gleiche Vergleichsgruppe Geschosszahl 2 einzuordnen gewesen wären. Dagegen führe die Additionsmethode dazu, dass nur die Grundstücke mit der Geschossflächenzahl bis 1,8 als zweigeschossig einzuordnen seien, während die Grundstücke mit der Geschossflächenzahl 2,4 in die Gruppe der dreigeschossig bebaubaren Grundstücke fielen. Diese leichte Modifizierung des reinen Geschossflächenmaßstabs durch einen Additionsfaktor ist vom ortsgesetzgeberischen Gestaltungsspielraum der Beklagten gedeckt.20

b) Das Grundstück, das an die zu errichtende und inzwischen - wenn auch nicht vollständig - errichtete E.............. unmittelbar angrenzt und nach den Festsetzungen des Bebauungsplans bebaubar ist, erfährt durch die Herstellung der Verkehrsanlagen einen erschließungsbeitragsrechtlichen Sondervorteil. Mit 70 % der endgültigen Kosten bleibt die Vorausleistung auch erheblich hinter der Höhe des (voraussichtlichen) endgültigen Beitrags zurück. Die Anforderung, dass die Vorausleistung in einem angemessenen Verhältnis zum vermittelten Vorteil stehen muss (Äquivalenzprinzip), ist deshalb gewahrt. 21

c) Zum maßgeblichen Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung im Februar 2008 war die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen absehbar.22

Nach § 133 Abs. 3 Satz 1 BauGB können Vorausleistungen nur dann verlangt werden, wenn die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Damit hat der Gesetzgeber 1993 (Gesetz vom 22. April 1993 [BGBl. S. 466]) eine bislang ungeschriebene Voraussetzung (vgl. z. B. BVerwG, Urt. v. 26. November 1976, Buchholz 406.11 § 133 BBauG Nr. 59) zu einer geschriebenen Anforderung an die Rechtmäßigkeit einer Vorausleistungsforderung erhoben. 23

aa) Maßgeblich für die Prognose ist wegen der Einheit des Verwaltungsverfahrens grundsätzlich der Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung. Es reicht für die Erwartung der endgültigen Herstellung, wenn sich zumindest im Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung absehen lässt, dass die Erschließungsanlagen in spätestens vier Jahren ausgebaut werden sollen (vgl. BVerwG, Urt. v. 19. März 1982, Buchholz 406.11 § 131 BBauG Nr. 48, und Urt. v. 26. November 1976 a. a. O. zur Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vor der Änderung des § 133 Abs. 3 Satz 1 BauGB; BayVGH, Beschl. v. 3. April 2012 - 6 ZB 11.1919 -, juris Rn. 6 m. w. N.; Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 9. Aufl. 2012, § 21 Rn. 20). War die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage im Zeitpunkt des Erlasses des Vorausleistungsbescheids oder Widerspruchsbescheids in dem Sinne absehbar, dass mit einer Herstellung innerhalb von vier Jahren zu rechnen ist, wird jedoch die endgültige Herstellung nicht innerhalb von vier Jahren abgeschlossen, lässt das die Rechtmäßigkeit eines Vorausleistungsbescheids unberührt (BayVGH, Beschl. v. 10. Dezember 2009 - 6 ZB 08.3113 -, juris Rn. 3; Driehaus a. a. O. Rn. 21).24

bb) Bezugspunkt der Prognose sind hier die Verkehrsanlagen, die in dem von der Beklagten am 18. Dezember 2006 festgelegten Abrechnungsgebiet (VAS 43 f.) liegen. 25

Mit der Festlegung des Abrechnungsgebiets hat die Beklagte zugleich auch Abschnitte (§ 130 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB) von selbständigen Verkehrsanalagen - G.....- und V.............. - gebildet und diese mit selbständigen Verkehrsanlagen - M.....-, P....- und E.............. - zu einer Erschließungseinheit i. S. v. § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB zusammengefasst. 26

(1) Nicht nur M.....- und P.......... bilden selbständige Verkehrsanlagen, sondern auch die E.............. in ihrer durch das Abrechnungsgebiet begrenzten Ausdehnung. Zwar sollte die E.............. nach dem Bebauungsplan aus dem Jahr.... über das Abrechnungsgebiet hinaus weitergeführt werden und an ihrem Ende in die V.............. münden und mit dieser zusammen eine Ringstraße bilden. Diese Planung hat die Beklagte aber spätestens im Dezember 2006 für eine nicht absehbare Zeit aufgegeben. Der Senat geht davon aus, dass der Lageplan, der dem Beschluss des Gemeinderats der Beklagten vom 18. Dezember 2006 beiliegt und auf den im Beschluss Bezug genommen wird, die Erschließungsplanung der Beklagten zu diesem Zeitpunkt wiedergibt. Danach sollten zwar die G.....- und die V.............. über den Bestand und das eingezeichnete Abrechnungsgebiet hinaus verlängert werden (allerdings nicht auf die.... geplante Ausdehnung, sondern nur bis zu einem das Gebiet querenden Weg), nicht aber die E............... Die E.............. sollte nicht mehr zusammen mit der V.............. eine Ringstraße bilden, sondern nach der Neuplanung als Sackgasse an der Grenze des Abrechnungsgebiets und damit dort enden, wo sie auch heute tatsächlich endet. Diese Ausbauplanung wurde auch in der Folge nicht wieder erweitert. Vielmehr gestaltete sich die Vermarktung der Gewerbe- und Industrieflächen bis heute schwierig. Es konnten zwar eine Asphaltmischanlage und ein Sonnenkollektorenpark im Gewerbegebiet angesiedelt werden. Ein Großteil der Flächen ist aber bis heute ungenutzt. Der Bürgermeister der Beklagten hat in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass unklar sei, ob und ggf. wann die Verkehrsanlagen über die gegenwärtige Ausdehnung hinaus erweitert würden. Soweit die Beklagte in ihrer Neuberechnung der Beiträge bezogen auf die einzelnen Verkehrsanlagen von der Erschließungsanlage „E.............., 1. Abschnitt“ spricht, handelt es sich deshalb um eine fehlerhafte Bezeichnung.27

Sowohl gegen die Abschnittsbildung bei der G.....- und der V.............. als auch gegen die Bildung der Erschließungseinheit aus den Abschnitten dieser Straße und den selbständigen Verkehrsanlagen ist nichts zu erinnern.28

(2) Nach § 130 Abs. 2 Satz 2 BauGB können Abschnitte einer Erschließungsanlage u. a. nach örtlich erkennbaren Merkmalen gebildet werden. Dies ist hier geschehen.29

Zwar werden in dem Gemeinderatsbeschluss über das Abrechnungsgebiet (VAS 43) die Abschnitte nicht nach örtlich erkennbaren Merkmalen bezeichnet, sondern es wird für das Abrechnungsgebiet auf den dem Gemeinderatsbeschluss beiliegenden Lageplan (VAS 44) Bezug genommen. Die in dem Plan eingezeichnete blaue Linie begrenzt - soweit sie über die betreffenden Verkehrsanlagen läuft - die Abschnitte. Die so bezeichneten Abschnitte lassen sich indes eindeutig einem örtlich erkennbaren Merkmal zuordnen. Nach der Linienführung bildet das westliche Ende der in die V........- und die G.....straße einmündenden P.......... das örtlich erkennbare Begrenzungsmerkmal der Abschnitte. Ist ein Abschnitt auf der Grundlage der im Gesetz bezeichneten Begrenzungsmerkmale gebildet worden, ist es unschädlich, wenn für die Beschreibung des Abschnitts nicht unmittelbar auf das örtlich wahrnehmbare Merkmal, sondern auf eine Zeichnung Bezug genommen wird, aus der das Merkmal wiederum ersichtlich ist (vgl. für die Beschreibung durch Katasterbezeichnungen: HessVGH, Urt. v. 12. April 1989 - 5 UE 622/85 -, juris Rn. 24, sowie Driehaus a. a. O. § 14 Rn. 22 a. E.).30

Die Abschnittsbildung ist auch nicht deshalb willkürlich, weil bei gleicher Vorteilssituation die berücksichtigungsfähigen Kosten der erstmaligen Herstellung einer Teilstrecke der Anbaustraße je Quadratmeter Straßenfläche erheblich höher liegen als die entsprechenden Kosten der anderen Teilstrecke (vgl. BVerwG, Urt. v. 7. Juni 1996, BVerwGE 101, 225, 232 ff.). Wegen der nach den Bebauungsplänen vollkommen gleichen Ausstattung der Straßenabschnitte und dem Fehlen von erkennbaren Unterschieden im Untergrund sind ausstattungs- oder umweltbedingte Mehrkosten hier nicht zu erwarten.31

(3) Gemäß § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB kann die Gemeinde für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, den Erschließungsaufwand insgesamt ermitteln. Mehrere Abschnitte unterschiedlicher Erschließungsanlagen können allein oder mit anderen Erschließungsanlagen zu einer Erschließungseinheit zusammengefasst werden; der in § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB verwendete Begriff der Anlagen umfasst sowohl eine einzelne Erschließungsanlage als auch den Abschnitt einer Erschließungsanlage (BVerwG Urt. v. 21. September 1979, BauR 1980, 165, 166; Urt. v. 9. Dezember 1983, BVerwGE 68, 249, 257; Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 12. Aufl. 2014, § 130 Rn. 25).32

Die Straßen und Straßenabschnitte im Abrechnungsgebiet bilden für die Erschließung der Grundstücke des gesamten Gewerbe- und Industriegebiets eine Einheit. Der abweichenden Auffassung des Verwaltungsgerichts, der die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung des Verwaltungsgerichts bekannten Gründe der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde liegen, folgt der Senat nicht. Vielmehr hält er - ausgehend vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Januar 2013 (BVerwGE 146, 1) - eine weitere Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Erschließungseinheit für geboten.33

Das Bundesverwaltungsgericht hat es in seiner sehr frühen Rechtsprechung in erklärtermaßen weiter Auslegung der Vorstellungen des Gesetzgebers für das Vorliegen einer Erschließungseinheit schon ausreichen lassen, wenn ein "in unmittelbarem Zusammenhang stehendes, siedlungsmäßig oder sonst sichtbar abgrenzbares System mehrerer Erschließungsanlagen" vorlag mit der Folge, dass danach "ganze Satellitenstädte, die nach einer einheitlichen Planung entstehen, hinsichtlich des Erschließungsaufwandes einheitlich abgerechnet werden" könnten (so ausdrücklich Urteil vom 5. September 1969, BVerwGE 34, 15, 17). 34

In seiner späteren Rechtsprechung hat es dann der Annahme einer Erschließungseinheit enge Grenzen gezogen und damit den Anwendungsbereich der Vorschrift auf wenige Fälle einer sog. funktionalen Abhängigkeit von Erschließungsanlagen beschränkt. Es hat dies aus dem Sinn und Zweck des Instituts der Erschließungseinheit gefolgert. Dieser bestehe in der bewussten Nivellierung und Umverteilung der Beitragslast, indem die Anlieger einer regelmäßig weniger aufwändig hergestellten und daher kostengünstigeren Anlage ("Nebenstraße") am Aufwand für die regelmäßig aufwändiger hergestellte, deshalb teurere Anlage ("Hauptstraße") beteiligt würden. Dies sei aber nur dann gerechtfertigt, wenn zwischen den in Rede stehenden Erschließungsanlagen ein Funktionszusammenhang bestehe, der diese mehr als es für das Verhältnis von Erschließungsanlagen untereinander üblicherweise zutreffe, zueinander in Beziehung setze und insofern voneinander abhängig mache. Diese funktionale Abhängigkeit bestehe nur, wenn ausschließlich eine Anlage einer anderen Anlage die Anbindung an das übrige Straßennetz vermittle, mithin der Anlieger der Nebenstraße darauf angewiesen sei, die Hauptstraße zu benutzen, um das übrige Straßennetz der Gemeinde zu erreichen. Ein solcher Benutzungszwang sei typischerweise gegeben bei einem Hauptstraßenzug mit einer davon abzweigenden selbstständigen - d. h. mehr als 100 Meter langen - Stichstraße (vgl. Urt. v.  11. Oktober 1985, BVerwGE 72, 143, 151; v. 22. Mai 1992, BVerwGE 90, 208, 209 f. und v. 25. Februar 1994, BVerwGE 95, 176, 179 f.) oder einer "Ringstraße", die von der Hauptstraße abzweige und - ohne anderweitigen Anschluss an das übrige Straßennetz - in sie wieder einmünde (vgl. Urt. v. 10. Juni 2009, BVerwGE 134, 139 Rn. 25).35

An dieser sehr engen Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 30. Januar 2013 (BVerwGE 146, 1 Rn. 13) "jedenfalls" für den Fall, dass von derselben Hauptstraße nicht nur eine, sondern mehrere funktional von ihr abhängige Nebenstraßen abzweigen, unter ausdrücklicher Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung nicht mehr festgehalten. Begründet wird dies damit, dass sich die Vorteilslage bei mehreren von derselben Hauptstraße abzweigenden Nebenstraßen nicht wesentlich von der Vorteilslage bei der als Erschließungseinheit anerkannten Verbindung von Hauptstraße und einer von ihr funktional abhängigen Nebenstraße unterscheide. Als tragender Grund für eine Erschließungseinheit wird insoweit das gemeinsame Angewiesensein aller Anlieger auf die Benutzung der Hauptstraße angesehen, das bewirke, dass die durch die Hauptstraße erschlossenen Grundstücke keinen höheren Sondervorteil genössen als die durch die Nebenstraße erschlossenen Grundstücke. Diese durch die Hauptstraße vermittelte Vorteilsgemeinschaft rechtfertige eine gemeinsame Ermittlung und Verteilung des Erschließungsaufwands mit dem Ziel, die Beitragsbelastung zugunsten der Anlieger der regelmäßig aufwändigeren Hauptstraße zu nivellieren, ohne dass es darauf ankomme, ob auf diese Weise gerade die durch den gemeinsamen Sondervorteil verursachten ausstattungsbedingten Mehrkosten der Hauptstraße ausgeglichen würden. Demgegenüber würde eine Mehrbelastung der Anlieger der Hauptstraße im Wege gemeinsamer Abrechnung nicht vorteilsgerecht sein, weil die Nebenstraße ihrerseits den von der Hauptstraße erschlossenen Grundstücken keinen über den Gemeinvorteil hinausgehenden Sondervorteil bieten könne. Der fehlenden funktionalen Abhängigkeit der Hauptstraße von der Nebenstraße trage das Verbot der Mehrbelastung der Anlieger der Hauptstraße als negatives Tatbestandsmerkmal einer Erschließungseinheit i. S. d. § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB Rechnung. Eine vergleichbare Vorteilsgemeinschaft bestehe auch dann, wenn nicht nur eine, sondern mehrere Nebenstraßen von derselben Hauptstraße abzweigten. Auch hier bewirke das gemeinsame Angewiesensein aller Anlieger auf die Benutzung der Hauptstraße, dass der Sondervorteil der durch die Hauptstraße erschlossenen Grundstücke dem Sondervorteil der durch die Nebenstraßen erschlossenen Grundstücke entspreche. Der durch die Hauptstraße vermittelte Sondervorteil sei zudem für die Anlieger der verschiedenen von ihr abzweigenden Nebenstraßen gleich groß. Denn alle seien gleichermaßen auf die Nutzung der Hauptstraße angewiesen; Unterschiede beim Herstellungsaufwand für die jeweilige Nebenstraße oder bei deren Ausstattung spielten insoweit keine Rolle. Damit könnten auch bei mehreren Nebenstraßen der Zwang zur Benutzung der Hauptstraße und die daraus folgende Vorteilsgleichheit als tragender Grund für das Vorliegen einer Erschließungseinheit gelten. Das Bedürfnis nach einem Belastungsausgleich zugunsten der Anlieger der Hauptstraße steige sogar mit der Anzahl der Nebenstraßen tendenziell, weil dann noch mehr Anlieger auf die Benutzung der Hauptstraße angewiesen seien  mit der Folge, dass diese regelmäßig noch aufwändiger gebaut werden müsse. Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB auf die Einheit von Hauptstraße und mehreren Nebenstraßen sei nicht zuletzt deshalb geboten, um der Vorteilsgerechtigkeit widersprechende Unterschiede der Beitragsbelastung zu vermeiden, was wiederum zur besseren Akzeptanz der Beitragsveranlagung insbesondere im Verhältnis der Anlieger von Haupt- und Nebenstraßen beitragen könne. Inwieweit Raum für eine weitere Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Erschließungseinheit ist, bleibt in der Entscheidung offen (vgl. Christ in: jurisPR-BVerwG 14/2013 Anm. 1).36

Es spricht nach Auffassung des Senats Überwiegendes für eine weitere Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Erschließungseinheit jedenfalls auf den vorliegenden Fall mehrerer vollkommen gleicher Straßen in einem abgegrenzten neu erschlossenen Gebiet mit nur zwei Zufahrten, in dem die Anlieger von drei Straßen (M.....-, P....- und G.....straße) zwingend auf die Benutzung einer der beiden übrigen Straßen (E........- und V..............), die das Gebiet mit der Außenwelt verbinden, angewiesen sind. Das gemeinsame Angewiesensein auf die beiden Straßen, die das Gebiet mit der Außenwelt verbinden, und die Gleichheit des Vorteils, der durch die vollkommen gleich hergestellten Straßen den Anliegern vermittelt wird, bilden den Grund, auch hier von einer Vorteilsgemeinschaft auszugehen.37

Nach § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB ist Voraussetzung für die Bildung einer Erschließungseinheit, dass die Anlagen "für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden". Nach dem Wortlaut ("Einheit") ist ein gewisser Funktionszusammenhang zwischen den Straßen erforderlich, der über den normalen Funktionszusammenhang von Straßen, die in das Straßennetz einbezogen sind, hinausgeht. Dass diese funktionale Abhängigkeit nur besteht, wenn ausschließlich eine Anlage einer anderen Anlage die Anbindung an das übrige Straßennetz vermittelt, wie es das Bundesverwaltungsgericht längere Zeit angenommen hat (vgl. Urt. v.  11. Oktober 1985, BVerwGE 72, 143, 151; v. 22. Mai 1992, BVerwGE 90, 208, 209 f. und v. 25. Februar 1994, BVerwGE 95, 176, 179 f. sowie v. 10. Juni 2009, BVerwGE 134, 139 Rn. 25), lässt sich dem Wortlaut nicht entnehmen. Vielmehr deutet der Wortlaut eher in die Richtung, dass lediglich ein über die normale Verbindung der Verkehrsanlagen hinausgehender Zusammenhang bestehen muss, der die Schlussfolgerung auf eine "Einheit" zulässt, ein zwingender Zusammenhang aber nicht erforderlich ist. 38

Die Binnensystematik von § 130 Abs. 2 BauGB spricht ebenfalls für ein eher großzügigeres Verständnis. Der Gesetzgeber sieht darin neben der Ermittlung des Aufwands für die einzelne Verkehrsanlage auch die Ermittlung für Abschnitte von Verkehrsanlagen, die nach örtlich erkennbaren Merkmalen oder nach rechtlichen Gesichtspunkten (z. B. Grenzen von Bebauungsplangebieten, Umlegungsgebieten, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten) gebildet werden können, vor. Er räumt damit der Gemeinde weitgehendes Ermessen bei der Bestimmung des Abrechnungsraums ein. Er ermöglicht neben der Erhebung von Beiträgen für die gesamte einzelne Verkehrsanlage sowohl die Erhebung von Beiträgen für Abschnitte einer Verkehrsanlage zur Vorfinanzierung als auch die einheitliche Erhebung von Beiträgen für mehrere Verkehrsanlagen. Eine Abschnittsbildung kann aber - soweit keine erheblichen Kostendifferenzen zwischen den Abschnitten bestehen - relativ frei erfolgen. Warum die Zusammenfassung von Anlagen demgegenüber nur im zwingenden Ausnahmefall erfolgen können soll, erschließt sich nicht unmittelbar. 39

Auch der aus der Entstehungsgeschichte erkennbare Sinn und Zweck der Vorschrift sprechen dafür, den Anwendungsbereich der Erschließungseinheit nicht zu eng zu begrenzen. Nach der Gesetzesbegründung soll die Vorschrift der Tatsache Rechnung tragen, dass im neuzeitlichen Städtebau für Siedlungseinheiten Erschließungssysteme entwickelt worden sind, in denen schmale Straßen und Wege eindeutig von benachbarten breiteren und aufwändigeren Straßen derart abhängen, dass die Grundstücke erst durch die Gesamtheit dieser Anlagen erschlossen werden (Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wohnungswesen, Bau- und Bodenrecht zu BT-Drs. 3/1794, Begründung S. 25 zu § 151a). Vorrangig ist das Ziel der Erschließungseinheit somit, die Anlieger einer regelmäßig weniger aufwändig hergestellten und daher kostengünstigeren Anlage ("Nebenstraße") am Aufwand für die regelmäßig aufwändiger hergestellte und deshalb teurere Anlage ("Hauptstraße") zu beteiligen. Durch die Bildung einer Erschließungseinheit wird die Beitragslast innerhalb der Einheit nivelliert und damit umverteilt. Dies ist gerechtfertigt, wenn die Anlieger eine Einheit, eine "Vorteilsgemeinschaft", bilden. Eine Vorteilsgemeinschaft setzt indes keine zwingende Benutzung einer einzigen weiteren Verkehrsanlage voraus. Es reicht aus, wenn die Anlieger mehrerer Verkehrsanlagen in einem Verhältnis stehen, das enger ist, als es für das Verhältnis von Erschließungsanlagen untereinander üblicherweise zutrifft. Müssen die Anlieger einer Straße in einem abgegrenzten Gebiet zwingend eine andere Straße oder eine von mehreren anderen Straßen in dem Gebiet nutzen, um nach außen zu gelangen, vermittelt ihnen diese Straße oder vermitteln ihnen diese Straßen einen Vorteil, der eine Nivellierung der Beitragslast rechtfertigt. Eine Vorteilsgemeinschaft kann insbesondere dann bestehen, wenn ein räumlich eng umgrenztes Gebiet neu erschlossen wird und es nur über ein oder zwei Zufahrten mit dem übrigen Straßennetz verbunden ist. In diesem Fall wird den Anliegern des Baugebiets unabhängig von ihrer konkreten Lage im Baugebiet von den Straßen im Baugebiet ein einheitlicher Erschließungsvorteil vermittelt. In einem einheitlich geplanten und zu erschließenden Baugebiet werden deshalb die Eigentümer einheitliche Beitragssätze eher akzeptierten als eine unterschiedliche Belastung (vgl. Christ in: jurisPR-BVerwG 14/2013 Anm. 1; § 37 Abs. 3 KAG BW, wonach die Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und miteinander verbunden sind, zusammengefasst ermittelt werden können, sowie dazu BW LT-Drs. 13/3966, S. 59 und VGH BW, Urt. v. 26.Oktober 2011 - 2 S 1294/11 -, juris Rn. 38, 49).40

Dies zeigt auch der vorliegende Fall. Obwohl die Erschließungsanlagen - abgesehen von den Einmündungen - vollkommen gleich geplant sind und hergestellt werden, würde sich nach der Berechnung der Beklagten bezogen auf die einzelnen Verkehrsanlagen eine Spreizung der Beiträge von 4,22 € (V.............. 1. Abschnitt) bis 8,58 € (P..........) ergeben, die ihren Grund allein in der unterschiedlichen Größe der anliegenden Nutzungsflächen hätte. Solch unterschiedlichen Beiträgen steht indes kein unterschiedlicher, sondern ein vollständig gleicher Erschließungsvorteil in dem Gebiet gegenüber. Sehr unterschiedliche Beiträge für einzelne Verkehrsanlagen würden folglich gegen den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstoßen. Wegen der erheblichen Unterschiede des Beitragssatzes pro veranlagungsfähiger Fläche, die sich bei einer Einzelabrechnung der Verkehrsanlagen ergibt, bestand hier eine Rechtspflicht der Beklagten zur Bildung einer Erschließungseinheit (vgl. BVerwG, Urt. v. 30. Januar 2013, BVerwGE 146, 1 Rn. 17 ff.).41

cc) Die Prognose der endgültigen Herstellung der Erschließungseinheit binnen vier Jahren war sowohl im Monat des Erlasses des Vorausleistungsbescheids (November 2006) als auch im Monat des Erlasses des Widerspruchsbescheids (Februar 2008) gerechtfertigt. Die Beklagte hat im Widerspruchsverfahren mit Schreiben vom 4. Oktober 2007 gegenüber der Widerspruchsbehörde ausgeführt, dass derzeit ca. 3.160 m2 Gehwegfläche nicht gepflastert seien und noch die Aufstellung von ca. 70 Straßenleuchten fehle. Der Bau der Teilanlagen sei für die Haushaltsjahre 2008/2009 geplant. Anhaltspunkte dafür, dass diese Angaben nicht zutreffen, hat der Senat nicht. Angesichts des geringen Umfangs der fehlenden Anlagen war eine endgültige Fertigstellung bei normalem Baufortschritt alsbald zu erwarten. Die Planung bestand auch noch zum Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids im Februar 2008. Erst nach Zustellung der Klage der Klägerin vom 17. März 2008 an die Beklagte hat diese die endgültige Fertigstellung der Anlagen bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die Klage zurückgestellt. Erst dann war die Prognose der Absehbarkeit der endgültigen Herstellung nicht mehr berechtigt. 42

Dass die Prognose der Absehbarkeit der endgültigen Herstellung nach Erlass des Widerspruchsbescheids nicht mehr gerechtfertigt war, führt nicht zur Rechtswidrigkeit des Vorauszahlungsbescheids, sondern nur zu einem Vollzugshindernis (vgl. BVerwG, Urt. v. 4. April 1975, BVerwGE 48, 117, 119 ff.). Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn die Beklagte die vollständige Herstellung der Verkehrsanlagen endgültig aufgegeben hätte, was hier aber nicht der Fall ist. Vielmehr sollen die Verkehrsanlagen nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens vervollständigt werden. 43

Die fehlende Prognose der Absehbarkeit der endgültigen Herstellung stand dem Erlass des Änderungsbescheids vom 25. September 2008 nicht entgegen, weil der Änderungsbescheid die Klägerin begünstigte, indem er die Beitragslast minderte, und ihrem Aufhebungsbegehren teilweise entsprach (vgl. § 36, § 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c SächsKAG i. V. m. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, Satz 2 AO sowie SächsOVG, Urt. v. 31. März 2014 - 5 A 124/13 - Rn. 30 ff. [= juris Rn. 37 ff.]). Über die getroffene Änderung hinaus war die Beklagte zur Abänderung des rechtmäßigen - lediglich nicht vollziehbaren - Bescheids aber nicht verpflichtet (vgl. § 36, § 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c SächsKAG i. V. m. § 172 ff. AO).44

d) Zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses und insbesondere zum Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids war mit der Herstellung der Verkehrsanlagen bereits begonnen worden. Dies ist zwischen den Beteiligten auch unstreitig. 45

e) Die sachliche Beitragspflicht war zum Zeitpunkt des Erlasses des Vorausleistungsbescheids und des Widerspruchsbescheids noch nicht entstanden. Sie ist auch gegenwärtig noch nicht entstanden. Die Verkehrsanlagen in der Erschließungseinheit sind bislang nicht endgültig hergestellt. 46

In § 16 der Erschließungsbeitragssatzung werden die Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen beschrieben. Nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 setzt die endgültige Herstellung die Beleuchtung der Straße voraus; Gehwege müssen nach Satz 2 ausgebaut sein. Offen lässt die Satzung, ob Beleuchtung und Gehwege einseitig oder beidseits vorhanden sein müssen. Dies ergibt sich folglich aus dem Bauprogramm. Ein ausdrückliches Bauprogramm befindet sich nicht bei den Akten. Allerdings kann insoweit auf die von der Beklagten beschlossenen Bebauungspläne zurückgegriffen werden. Soweit sie Festsetzungen enthalten, kann ihnen ein Bauprogramm entnommen werden. Sowohl in dem Plan von.... als auch in dem Plan.... sind in allen Straßen Gehwege beidseits festgesetzt. Für die Straßenbeleuchtung enthält der Bebauungsplan von.... in seinem Textteil einen Verweis auf die Abmessungen des Regelstraßenprofils in der zeichnerischen Darstellung in Anlage I. Diese Anlage I enthält die Darstellung einer beidseitigen Straßenbeleuchtung. Der Bebauungsplan von.... enthält insoweit keine Änderungen. 47

Der vom Senat durchgeführte Augenschein hat ergeben, dass bislang alle Verkehrsanlagen oder Abschnitte von Verkehrsanlagen im Gebiet der Erschließungseinheit nicht dem Bauprogramm entsprechend vollständig hergestellt sind. An allen Straßen sind die Gehwege und die Straßenbeleuchtung ganz überwiegend nur auf einer Seite errichtet worden.48

f) Gegen die Höhe der Vorausleistung, in der sie noch Streitgegenstand ist, ist nichts zu erinnern. 49

Bei der Ermittlung der Höhe der Vorausleistung darf die Gemeinde nur die Kosten berücksichtigen, die beitragsfähig auch bei der endgültigen Heranziehung sind. Zinsen auf ein gesetztes Fremdkapital dürfen eingestellt werden, wenn sie voraussichtlich bis zum Entstehen der sachlichen Beitragspflichten für die betreffende Erschließungsanlage anfallen werden. Maßgeblich für die Rechtmäßigkeit der für die Berechnung der Vorausleistung getroffenen Kostenschätzung ist nicht die Deckungsgleichheit mit dem erst nach Abschluss der Bauarbeiten feststellbaren Erschließungsaufwand, sondern die Anwendung einer sachgerechten Schätzungsgrundlage. Zugrunde zu legen ist derjenige Sachverhalt, der zum Zeitpunkt der Kostenschätzung die größte Wahrscheinlichkeit einer späteren Realisierung für sich hat; das gilt sowohl für die Aufwandsermittlung als auch für die Aufwandsverteilung. Eine solche Schätzung des voraussichtlich entstehenden Aufwands kann der Anforderung einer Vorausleistung indes nicht mehr zugrunde gelegt werden, wenn die Schätzung infolge einer bis zum Abschluss eines eventuellen Widerspruchsverfahrens eingetretenen Änderung der tatsächlichen oder (und) rechtlichen Verhältnisse überholt ist und deswegen in einem deutlichen Missverhältnis zu den tatsächlich zu erwartenden Kosten steht (vgl. Driehaus a. a. O. § 21 Rn. 33 f.). 50

Hier muss die Schätzung 2006/2008 sachgerecht gewesen sein, weil in diesem Zeitraum die Vorausleistungspflicht entstanden ist und das Verwaltungsverfahren abgeschlossen worden ist. Dies ist zu bejahen. 51

Wie das Verwaltungsgericht in dem angegriffenen Urteil richtig ausführt, waren die erhaltenen Fördermittel zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur bei der Bestimmung des Aufwands nicht abzuziehen. Derartige Fördermittel verringern nach Abschluss des beitragsrechtlichen Abrechnungsverfahrens die Belastung der Grundstücke, auf denen förderfähige Betriebe angesiedelt sind. Sie sollen nur Grundstücken, auf denen sich förderfähige Betriebe angesiedelt haben, zugute kommen und nicht allgemein den Erschließungsaufwand decken. Es handelt sich somit nicht um Mittel, die dazu bestimmt sind, den Erschließungsaufwand anderweitig i. S. v. § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu decken, sondern sie bewegen sich außerhalb des Beitragsrechts (vgl. Driehaus a. a. O., § 16 Rn. 12).52

Bei der Aufwandsverteilung hat die Beklagte mehrfach erschlossene Grundstücke in der Erschließungseinheit zutreffend gemäß § 131 Abs. 1 Satz 2 BauGB nur einmal berücksichtigt. 53

Fehlerhaft hat sie zwar eine zu große Nutzungsfläche zugrunde gelegt. Für das Grundstück Nr. . (F2............), dessen Beitragsbelastung im Verfahren mit dem Aktenzeichen 5 A 637/13 Gegenstand ist, hat sie die gesamte Grundstücksfläche von 6.638 m² und folglich bei einem Nutzungsfaktor von 1,5 eine Nutzungsfläche von 9.957 m² berücksichtigt. Da das Grundstück indes nicht nur an den hier betroffenen 1. Abschnitt der V.............., sondern auch an den geplanten 2. Abschnitt angrenzt, hätte das Grundstück rechnerisch geteilt und nur mit dem Anteil berücksichtigt werden dürfen, der auf den 1. Abschnitt entfällt. Grenzt ein Grundstück an zwei zulässigerweise gebildete Abschnitte einer beitragsfähigen Anbaustraße, ist diesem Umstand bei der Aufwandsverteilung für jeden der Abschnitte dadurch Rechnung zu tragen, dass das Grundstück rechnerisch geteilt und jeweils nur mit dem Anteil an den sich aus der einschlägigen Satzungsbestimmung ergebenden "Verteilungswerten" berücksichtigt wird, der dem Verhältnis der Frontlängen an dem einen und dem anderen Abschnitt entspricht (BVerwG, Urt. v. 9. November 1984, BVerwGE 70, 247, 253 f.; Driehaus a. a. O. § 14 Rn. 31 und § 17 Rn. 9). Das Grundstück hätte deshalb nur mit einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 690 m² und einer Nutzungsfläche von 1.035 m² berücksichtigt werden dürfen. Dieser Fehler führt aber zu einem verminderten Beitragssatz und wirkt sich deshalb zugunsten der Klägerin aus.54

2. Der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag ist unzulässig. Die in erster Instanz erfolgreiche Klägerin hätte ihn nur innerhalb der Frist für die Anschlussberufung geltend machen können.55

Der Hilfsantrag beinhaltet eine Klageänderung in der Berufungsinstanz. Sowohl der Klageantrag, der nunmehr über die Zurückweisung der Berufung hinausgeht,  als auch der Lebenssachverhalt ändern sich. Während es für den Hauptantrag auf die Frage, ob zum Zeitpunkt des Erlasses des Vorausleistungsbescheids oder des Widerspruchsbescheids die Prognose gerechtfertigt war, dass die Verkehrsanlagen binnen vier Jahren fertiggestellt werden, ankommt, verlangt der Hilfsantrag zusätzlich eine Prüfung der Frage, ob die Absehbarkeit der Herstellung nunmehr (nicht) gegeben ist. Die fehlende Absehbarkeit der Herstellung der Verkehrsanlagen bildet nur solange ein Vollzugshindernis für den Vorausleistungsbescheid, wie sie vorliegt. Sobald sich die Gemeinde wieder zur alsbaldigen Herstellung entschließt, entfällt das Vollzugshindernis (BVerwG, Urt. v. 4. April 1975, BVerwGE 48, 117, 119 ff.). Wegen des anderen zeitlichen Anknüpfungspunkts ergibt sich eine Veränderung des für die rechtliche Bewertung des erweiterten Klageantrags maßgeblichen Sachverhalts. Diese Modifizierung des Klagebegehrens wird auch nicht von der Regelung des § 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 264 Nr. 2 ZPO erfasst. Danach ist eine Erweiterung des Klageantrags nur dann nicht als Klageänderung anzusehen, wenn der Klagegrund unverändert bleibt (BVerwG, Urt. v. 24. Oktober 2013 - 7 C 13/12 -, juris Rn. 30), was hier - wie ausgeführt - nicht der Fall ist. 56

Eine Klageänderung des in der ersten Instanz erfolgreichen Klägers in der Berufungsinstanz ist nach allgemeiner Auffassung nur im Wege der Anschließung an die Berufung des Gegners möglich, weil nur durch eine Anschließung die Bindung des Gerichts an den Berufungsantrag (vgl. § 129 VwGO) entfällt. Sie ist deshalb wegen § 127 Abs. 2 Satz 2 VwGO nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Berufungsbegründungsschrift zulässig (vgl. BGH, Urt. v. 7. Dezember 2007, NJW 2008,  1953 Rn. 13; Rennert, in: Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 91 Rn. 33). Hier wurde die Berufungsbegründung dem Klägervertreter am 27. November 2013 zugestellt (Empfangsbekenntnis zu Blatt 189 bis 197 der Gerichtsakte). Der am 9. Dezember 2014 gestellte Hilfsantrag wahrt nicht die Frist für die Anschließung.57

3. Die Kostenentscheidung folgt § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit § 167 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 10 ZPO.58

Die Revision ist wegen grundsätzlicher Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) der Frage, ob der Anwendungsbereich der Erschließungseinheit über die dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Januar 2013 (BVerwGE 146, 1) zugrunde liegende Fallgestaltung hinaus weiter ausgedehnt werden kann, zuzulassen.59

Rechtsmittelbelehrung

[bookmark: a75]Gegen das Urteil steht den Beteiligten die Revision an das Bundesverwaltungsgericht zu.

Die Revision ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der  Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzulegen. Die Revisionsfrist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist bei dem Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung der Bundesregierung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsgericht und beim Bundesfinanzhof (ERVVOBVerwG/BFH) vom 26. November 2004 (BGBl. I S. 3091) eingelegt wird. Die Revision muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig  schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der ERVVOBVerwG/BFH einzureichen.
Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen angeben, die den Mangel ergeben.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. 
In Angelegenheiten, die ein gegenwärtiges oder früheres Beamten-, Richter-, Wehrpflicht-, Wehrdienst- oder Zivildienstverhältnis oder die Entstehung eines solchen Verhältnisses betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang  mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind auch Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder vertretungsbefugt. Vertretungsbefugt sind auch juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Diese Bevollmächtigten müssen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

gez.:
	Raden 					Dehoust				      Tischer 








	

Beschluss 

vom 16. Dezember  2014
Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf
20.463,98 €
festgesetzt.
Gründe
Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG. 1



Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).2



gez.:
Raden 				          Dehoust		                                          Tischer    
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